Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Wismar 
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in der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Mecklenburgs

anforderungen an das führen einer barkasse

-  der Kassenbericht muss pro Buchungs-Jahr eine durchlaufende Nummerierung enthalten. 

- die jeweilige lfd. Nr. des Kassenberichtes ist auf den Belegen zu notieren

-  die Belege sind chronologisch sortiert (mit der höchsten lfd. Nr. zu oberst) dem Kassenbericht beizufügen

- der Kassenbestand ist mindestens pro Barkassenblatt auszuweisen. (Besser noch ist der Ausweis des Bestandes nach jeder Buchung.)

- sämtliche Ausgaben des Kassenberichtes bedürfen eines Beleges. Die Einnahmen sollten möglichst auch belegt sein – Ausnahmen hierzu bilden die Kollekten, deren Nachweis sich ja auch im Kanzelbuch findet. Auch Spenden, die zugleich geringfügig, anonym  und ohne Zweckbindung sind, bedürfen nicht unbedingt eines Beleges.  Zur eigenen Sicherheit ist es aber auch hier ratsam, Belege zu schreiben. (Der Name eines Spenders, der nicht genannt werden möchte, sollte auf dem Beleg und im Kassenbericht nicht erscheinen) Belegpflicht besteht, wenn es sich um nicht geringfügige und / oder nicht anonyme Spenden handelt.

-  die Belege sollten mindestens A6-Format haben. Sind die Kassenbons o.ä. kleiner, sind diese auf weißes Papier des Formates A6 (oder größer) aufzukleben.

- möglichst nicht mehrere solcher Kassenbons aufkleben (- es sei denn, diese Kassenbons gehören zu dem gleichen Haushaltskapitel (z.B. Büromaterial) und folgen von der lfd.Nr. her direkt aufeinander)

-  Oft gibt es Kassenbons mit Thermopapier, die im Laufe recht kurzer Zeit zur Unkenntlichkeit verblassen.  Deshalb lassen Sie sich bei Einkäufen über 25 EUR zur Sicherheit lieber eine richtige Quittung zusätzlich ausschreiben (z.B. wegen Garantieanspruch). Ist nur ein Thermobeleg vorhanden,  ist es ratsam, diesen zu kopieren.

- Pflegen  Sie bitte regelmäßig Ihre Belege in den Barkassenbericht ein (mindestens wöchentlich)! 

-  Gleichen Sie den jeweils aktualisierten Barkassenbestand des Kassenberichtes mit den realen Bargeldbestand regelmäßig ab!

- Gemäß der Reisekostenverordnung sind Fahrgelder nicht pauschal, sondern nach dem gängigen Satz – z.Zt. (11/2006) gilt 0,27 EUR pro km -  zu erstatten. Bitte entsprechend so auf dem Beleg notieren.

-  bei Vergütungen für geringe Beschäftigungen ist es unverfänglicher, auf den Quittungen statt der Angabe von Stunden und Stundenlohn einfach nur „Aufwandsentschädigung“ zu notieren

- in manchen Fällen bitten wir um mehr Erläuterungen auf den Belegen (und den Kassenberichtseinträgen): v.a. bei Blumen ist es wichtig, dass angegeben wird, ob diese als Altarschmuck oder als Präsent gekauft wurden. 

Auch bei anderen Einnahme- und Ausgabearten  ist es  je nach der speziellen Art ihres Kirchgemeindehaushaltes gegebenenfalls wichtig, dass das Kapitel dazu angegeben wird. 

Ein Beispiel: Angabe „Lebensmittel“ ist unter Umständen nicht ausreichend, denn es kann sein, dass in dem Kirchgemeindehaushalt laut Haushaltsplanung „Lebensmittel“ 2-mal vorkommt, einmal unter Gemeindearbeit und zum anderen unter Kinder- und Jugendarbeit. Deshalb ist es hier also wichtig, den Verwendungsbereich mit anzugeben.

- bitte nicht vergessen, den Namen der Kirchgemeinde auf den Kassenberichten zu notieren

- geschehen Streichungen oder Berichtigungen im Kassenbericht, sind diese jeweils mit dem Namenskürzel zu versehen.

- wird der Kassenbestand gänzlich oder zum Teil am Monats- bzw. Abrechnungsende auf das Konto der Kirchgemeinde eingezahlt, bedarf es im Kassenbericht einer Ausgaben-Buchung mit dem Buchungstext: „Bareinzahlung“.

- halten Sie bitte im Interesse der Sicherheit nicht zu hohe Barbestände vor, sondern zahlen in solchen Fällen lieber auf das Konto der Kirchgemeinde ein. Bei Beträgen über 500 EUR in der Barkasse besteht kein Versicherungsschutz mehr.

- bitte den jeweiligen papiernen Kassenbericht am Ende von zwei benannten Personen einmal für die sachliche Richtigkeit und einmal als Zahlungsanweisung unterschreiben lassen. (siehe Rundbrief …. „Das Vier-Augen-Prinzip“!)

>> dieses  wird auch in dem Falle gebraucht, wo die elektronische Barkasse – siehe unten - genutzt wird und wir die Barkasse auch per e-Mail bekommen, worum hier auch noch mal ausdrücklich gebeten sei. 

(Zur Beschreibung, wie ein Teilausdruck der elektronischen Barkassen-Datei zu bewerkstelligen ist, siehe bitte unter der Word-Datei „Erläuterungen zur elektronischen  Barkasse der KG“)

- große Barkassenberichte (v.a. städtische Kirchgemeinden) sind einmal monatlich zum Buchen an die Kirchenkreisverwaltung samt Belegen zu schicken, bei kleineren Kassenberichten reicht eine zweimonatliche Aufstellung.

Wer die elektronische Barkasse herunterlädt und nutzt, kann sich die Arbeit künftig wesentlich erleichtern, d.h. einige der obigen Forderungen sind hier automatisch schon umgesetzt!

E. Praetorius

